
 Von:
 Gesendet: Dienstag, 4. Januar 2022 15:23

 An: ; 
 Cc: ; @bmu.bund.de; ; 

 ( );  
 Betreff: WG: Berichterstattung - § 26 Abs. 2 der 13. BImSchV - Ruhr Oel 

GmbH - EU-
Registry Berichterstattung 2020

 Anlagen: 2021-03-05 SO2-Glocke .pdf; 2021-03-05 
NOx-Glocke_ _kor.pdf; 
2021-03-05 Ausnahme Olefinanlage 4.pdf; Anlagenliste_EU-Registry_mit_IE-
RL-Genehmigungen_und_Ausnahmen_gemaess_Art._15_4__IE-
RL_2020_final_2021-12-03  - AUSNAHMEN.xlsx; 
Anlagenliste_EU-Registry_mit_IE-RL-
Genehmigungen_und_Ausnahmen_gemaess_Art._15_4__IE-
RL_2020_final_2021-12-03  - ALLE.xlsx

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Ihnen allen erstmal noch ein gutes, neues Jahr 2022.

Anbei eine Kurzauswertung zu den gemeldeten Ausnahmen der  
(betrifft die  

). Sehen Sie auch die angehängten Exceltabellen.

Die  hat für ihre n im Rahmen der 
EU-Registry-Berichterstattung 
2020 für insgesamt 19 IED Anlagen Ausnahmen nach Art. 15 Abs. 4 der IED gemeldet
(davon 12 
Ausnahmen für das  und 7 Ausnahmen für das ). Zudem sind 
die URLs zu den 
Bescheiden mit den Ausnahmen für die betroffenen Anlagen berichtet worden. Die 
URLs verlinken 
jedoch nicht direkt auf den aktuellen Genehmigungsbescheid! Grund: an der 
BLAK-IED Sitzung im 
Februar 2019 gab es die Vereinbarung auch auf die aktuellste Seite einer Behörde
zur Veröffentlichung 
von Genehmigungsbescheiden verlinken zu können, auf der mehrere Genehmigungen zu
einer Anlage 
oder mehreren Anlagen aufgelistet sind (z.B. die generelle Genehmigung und eine 
oder mehrere 
Änderungsgenehmigung(en)). Den Vorschlag haben die Behörden tlws. aufgegriffen 
(siehe Beispiel Ruhr 
Oel GmbH). 

Die URLs finden sich in den Spalten AG und AH in der angehängten Excelliste mit 
dem Namen 
„Anlagenliste_EU-
Registry_mit_IE-RL-Genehmigungen_und_Ausnahmen_gemaess_Art._15_4__IE-
RL_2020_final_2021-12-03  – AUSNAHMEN.xlsx). Auf der 
Übersichtsseite der 
Bezirksregierung Münster finden Sie unter „Immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahren“ im 
Bereich „Genehmigungsbescheide 2021“ die von Hrn.  bzw. von Hrn.  



angehängten 
Bescheiden zu Ausnahmen der .
Anbei auch die Direktverlinkung:

 * : https://www.bezreg-
muenster.de/zentralablage/dokumente/umwelt_und_natur/immissionsschutzrechtliche_
geneh
migungsverfahren/2021/ .pdf

 * : https://www.bezreg-
muenster.de/zentralablage/dokumente/umwelt_und_natur/immissionsschutzrechtliche_
geneh
migungsverfahren/2021/ .pdf)

Die o.a. Ausnahmen liefen am 31.3.2021 aus, d.h. die Ausnahmen werden nochmals 
in der EU-Registry-
Berichterstattung 2021 angezeigt werden.

Die  meldet ebenso Daten zur Olefinanlage 4 ) - 
jedoch ohne Angaben zu 
Ausnahmen (siehe angehängte Excelliste „Anlagenliste_EU-Registry_mit_IE-RL-
Genehmigungen_und_Ausnahmen_gemaess_Art._15_4__IE-RL_2020_final_2021-12-03  

 
 – ALLE.xlsx). Wir werden die Bez.Reg. Münster diesbezüglich um Prüfung 

beten.

Beim Abgleich der in den angehängten Bescheiden genannten Ausnahmen einzelner 
Anlagen der  

 ( ) zu den in der 
EU-Registry-Berichterstattung 2020 gemeldeten 
Ausnahmen fallen gewisse Diskrepanzen auf. Ob es sich hierbei um Fehlstellen in 
der EU-Registry-
Berichterstattung 2020 handelt ist für III 2.7 schwer zu beurteilen. Ggf. können
Herr  bzw. Herr 

 eine Einschätzung geben?

Falls Sie Verständnisprobleme mit den Abkürzungen zu den BVT Schlussfolgerungen 
(Spalte AB) bzw. zu 
den BVT_Ausnahme_AES (Spalte AF) haben, hier der Link zum Data dictionnary mit 
den jeweiligen 
Erläuterungen zu den einzelnen Referenzlisten

 * BVT Schlussfolgerungen: 
https://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/euregistryonindustrialsites/BATConclusion
Value/view

 * BVT_Ausnahme_AES (BVT-assoziierte Emissionswert): 
https://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/euregistryonindustrialsites/BATAELValue/v
iew 

Viele Grüße,

FG III 2.7  Anlagenbezogene Berichterstattung
_____________________________________________________
Umweltbundesamt
Wörlitzer Platz 1
06844 Dessau-Roßlau



Fon: +49-340-2103-

Von:  < @bmu.bund.de>  
Gesendet: Mittwoch, 22. Dezember 2021 09:26 
An:  < @uba.de> 
Cc:  < @bmu.bund.de>; ,  
< @bmu.bund.de>;  < @uba.de>; 

 
< @uba.de>;  < @uba.de> 
Betreff: WG: Berichterstattung - § 26 Abs. 2 der 13. BImSchV - H

Lieber Herr , 

wir hatten ja gestern besprochen, Ihnen/dem UBA bei uns eingehende Meldungen zu 
Ausnahmen i.R. 
der jährlichen BE aufgenommen werden. Hier geht es um eine Ausnahme zur Glocke 
bei der  

, die die Bezirksreg. Münster genehmigt hat. Darf ich davon ausgehen, dass 
diese Ausnahme im 
Rahmen der nächsten BE an die KOM gemeldet wird? Es wäre aber noch mal 
sicherzustellen/zu klären, 
ob es sich ausschließlich um die Inanspruchnahme der EU-Glockenregelung handelt 
oder darüber hinaus 
als Ausnahme nach Art. 15 (4) gemeldet werden müsste.

Haben Sie die Meldung dieser Genehmigung eigentlich auch direkt erhalten? Ich 
habe sie per Mail von 
Hr.  erhalten.

Gruß
   

Von:  < @mulnv.nrw.de>  
Gesendet: Mittwoch, 15. Dezember 2021 14:32 
An:  < @bmu.bund.de> 
Betreff: WG: Berichterstattung - § 26 Abs. 2 der 13. BImSchV - 

Sehr geehrter Herr Dr. ,
vielen Dank für das heutige Telefonat. Anliegende Ausnahmen der Bezirksregierung
Münster sind bereits 
in Thru.de eingestellt und werden im Rahmen der jährlichen 
BUBE-Berichterstattung
an das BMU/UBA gemeldet. Ist es erforderlich, dass diese Ausnahmen zusätzlich 
noch auf anderem 
Wege seitens der zuständigen Behörde an das BMU gemeldet werden?
Für eine diesbezügliche Auskunft wäre ich Ihnen dankbar.
Vielen Dank und viele Grüße

 
MR Dipl.-Ing. 
Referatsleiter Referat V-4 Immissionsschutz bei Anlagen
Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und 
Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen



Emilie-Preyer-Platz 1
40479 Düsseldorf
Tel.: 0211/4566-
Fax.: 0211/4566-
E-Mail: @mulnv.nrw.de
Internet: www.umwelt.nrw.de
 
 
 
 
 
 
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von:  < @bezreg-muenster.nrw.de> 
Gesendet: Montag, 29. November 2021 14:59
An:  < @mulnv.nrw.de>
Betreff: Berichterstattung - § 26 Abs. 2 der 13. BImSchV - 
 
Sehr geehrte Frau ,
 
 
 
gem. § 26 Abs. 2 der 13. BImSchV übersende ich Ihnen anbei drei Bescheide über 
getroffene 
Ausnahmeregelungen gem. § 26 der 13. BImSchV m.d.B. diese an das 
Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz und nukleare Sicherheit weiterzuleiten.
 
 
 
Vielen Dank!
 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen
 
Im Auftrag
 
 
 

 
________________________________
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bezirksregierung Münster
 
Dezernat 53 – Immissionsschutz, einschl. anlagenbezogener Umweltschutz
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Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch die Bezirksregierung Münster 
erfolgt auf der 
Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen.
 
Informationen zum Datenschutz erhalten Sie unter:
 
https://www.bezreg-muenster.de/de/datenschutz/53/index.html <https://www.bezreg-
muenster.de/de/datenschutz/53/index.html> 
 
 
 
 
 


